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FAQ Aktionärsportal 

1. Wie gelange ich zum Aktionärsportal für die kommende Hauptversammlung? 

Sie gelangen über folgenden Link zum Aktionärsportal: siemens-healthineers.de/hv. 

 

2. Wo finde ich meine Zugangsdaten für das Aktionärsportal? 

Wenn Sie sich nicht für den elektronischen Einladungsversand angemeldet haben, befinden 
sich Ihre Zugangsdaten auf der Vorderseite des Anschreibens, welches Sie postalisch mit den 
Anmeldeunterlagen erhalten haben. 

Wenn Sie für den elektronischen Einladungsversand registriert sind, melden Sie sich mit Ihrer 
Aktionärsnummer und Ihrem selbst vergebenen Passwort an. Wenn Sie mehrere 
Aktionärsnummern für Ihren Aktienbestand haben, muss jede Aktionärsnummer einzeln im 
Aktionärsportal angemeldet werden.  

Als Bevollmächtigte(r) erhalten Sie Ihre Zugangsdaten entweder direkt von der/dem 
bevollmächtigenden Aktionärin/Aktionär oder Ihnen werden die Zugangsdaten in Form einer 
Anmeldebestätigung postalisch von der Gesellschaft zugesendet. 

 

3. Wie kann ich das Passwort für das Aktionärsportal ändern? 

Nach Log-in in das Aktionärsportal können Sie im Bereich „Mein Profil“ unter 
„Sicherheitseinstellungen“ Ihr Passwort ändern. 

 

4. Ich habe mein individuelles Passwort vergessen und komme nicht mehr in das 
Aktionärsportal. Wie bekomme ich wieder Zugriff? 

Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie die "Passwort vergessen"-Funktion auf 
der Startseite des Aktionärsportals zum Zurücksetzen des Passworts nutzen. Hierfür müssen 
Sie Ihre Aktionärs- bzw. Vollmachtskartennummer sowie Ihre E-Mail-Adresse zur Hand haben, 
die im Aktionärsportal hinterlegt ist. 

Ist Ihr Konto durch mehrfach falsche Eingabe des Passworts gesperrt, wenden Sie sich bitte an 
den technischen Support: 

Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals:   
Montag bis Freitag (ausgenommen an Feiertagen) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) 

Telefon: +49 89 30903-6346 
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de 

 

http://siemens-healthineers.de/hv
mailto:aktionaersportal@computershare.de
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5. Mein Konto wurde durch mehrmalige Falscheingabe des Passworts gesperrt und ich 
bekomme die Meldung „Bitte wenden Sie sich an den Support“. Was genau muss ich 
hier tun? 

Nachdem fünfmal ein falsches Passwort beim Log-in ins Aktionärsportal eingegeben wurde, 
wird das Konto automatisch gesperrt. Sie können das Passwort in diesem Fall nicht mehr selbst 
zurücksetzen. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support:  

Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals:   
Montag bis Freitag (ausgenommen an Feiertagen) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) 

Telefon: +49 89 30903-6346 
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de 

 
Der technische Support setzt Ihr Konto wieder zurück und Sie können anschließend über die 
„Passwort vergessen“-Funktion ein neues Passwort vergeben. 

 

6. Mit welchen Endgeräten kann ich das Aktionärsportal nutzen? 

Das Aktionärsportal ist im Responsive Design eingerichtet. Das heißt, dass Sie den Service mit 
allen gängigen Endgeräten, wie zum Beispiel PC, Laptop, Tablet und Smartphone nutzen 
können. 

 

7. Wie kann ich die Sprache des Aktionärsportals ändern? 

Im Bereich „Sprache“ können Sie zwischen der deutschen und englischen Sprache wählen. 

 

8. Ich habe Probleme, das Aktionärsportal mit meinem Browser zu öffnen. Steht der 
Service nur für bestimmte Browser zur Verfügung? 

Das Aktionärsportal steht Ihnen für alle aktuellen Versionen der gängigen Browser zur 
Verfügung. 

 

9. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals 
wenden? 

Bei technischen Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals wenden Sie sich bitte direkt an:  

Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals:   
Montag bis Freitag (ausgenommen an Feiertagen) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) 

Telefon: +49 89 30903-6346 
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de 

mailto:aktionaersportal@computershare.de
mailto:aktionaersportal@computershare.de
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Bei Fragen zur Aktie oder für weitere Informationen besuchen Sie den Investor Relations 
Bereich der Siemens Healthineers AG unter der Internetadresse https://www.siemens-
healthineers.com/deu/investor-relations.   

 

10. Wie und wo kann ich die Hauptversammlung verfolgen? 

Sie als Aktionärin/Aktionär der Siemens Healthineers AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) 
oder Ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung am Mittwoch, 15. 
Februar 2023, ab 10:00 Uhr (MEZ), mit Bild und Ton live über das Internet durch Nutzung des 
Aktionärsportals unter der Internetadresse siemens-healthineers.de/hv verfolgen.  

Gemäß § 118a Aktiengesetz, § 26n Abs. 1 Einführungsgesetz zum Aktiengesetz hat der 
Vorstand der Siemens Healthineers AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der 
Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen und -vertreter) an der ordentlichen 
Hauptversammlung 2023 ist daher ausgeschlossen. 

 

11. Welche Möglichkeiten für die Stimmrechtsausübung stehen mir im Aktionärsportal 
zur Verfügung? 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung haben Sie die Möglichkeit, im 
Aktionärsportal Ihre Stimme durch Briefwahl abzugeben, die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreterinnen und -vertreter oder andere Bevollmächtigte – zum Beispiel ein 
Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder 
ein sonstiger Bevollmächtigter nach § 135 Aktiengesetz – zu bevollmächtigen und 
gegebenenfalls entsprechende Weisungen zu erteilen. 

 

12. Wie erhalte ich eine Bestätigung über den Zugang meiner elektronisch abgegebenen 
Stimmen? 

Wenn Sie über das Aktionärsportal Ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl abgeben, können 
Sie sich anschließend eine Bestätigung des Eingangs der elektronisch abgegebenen Stimmen 
im Aktionärsportal herunterladen und/oder ausdrucken. Haben Sie im Aktionärsportal die 
Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse für den Versand von Bestätigungen aktiviert, wird Ihnen die 
Bestätigung automatisch per E-Mail zugesendet. 

Falls Sie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen und -vertreter oder 
andere Personen bevollmächtigen und gegebenenfalls entsprechende Weisungen erteilen, 
erhalten Sie ebenfalls eine Bestätigung hierzu auf den oben beschriebenen Wegen. 

 

https://www.corporate.siemens-healthineers.com/de/investor-relations
https://www.corporate.siemens-healthineers.com/de/investor-relations
https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations
https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations
http://siemens-healthineers.de/hv
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13. Wie erhalte ich eine Bestätigung über die Zählung meiner Stimme? 

Nach der Hauptversammlung wird im Aktionärsportal eine Bestätigung über die 
Stimmenzählung bereitgestellt, die innerhalb eines Monats nach dem Tag der 
Hauptversammlung, d. h. bis zum 15. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), im Bereich „Dokumente“ 
heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden kann. 

 

14. Kann ich vor oder während der Hauptversammlung Fragen stellen? 

Ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch zur Versammlung zugeschalteten 
Aktionärinnen und Aktionären oder deren Bevollmächtigten wird in der Versammlung ein 
Rederecht im Wege der Videokommunikation eingeräumt. Eine anderweitige Einreichung von 
Fragen im Wege elektronischer oder sonstiger Kommunikation ist weder vor noch während 
der Hauptversammlung vorgesehen. 

Aktionärinnen/Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die einen Redebeitrag leisten möchten, 
müssen ihren Redebeitrag gesondert im Aktionärsportal anmelden. Wortmeldungen können 
ausschließlich am Tag der Hauptversammlung, also am Mittwoch, den 15. Februar 2023, ab 
10.00 Uhr (MEZ), angemeldet werden. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der 
Wortmeldung und Worterteilung am Tag der Hauptversammlung erläutern. Empfehlungen für 
eine optimale Funktionsfähigkeit der Videokommunikation sowie weitere Einzelheiten zu den 
technischen Voraussetzungen für Redebeiträge während der Hauptversammlung werden auf 
der Internetseite siemens-healthineers.de/hv erläutert.  

 

15. Wie werden eingereichte schriftliche Stellungnahmen zu den Gegenständen der 
Tagesordnung zur Verfügung gestellt? 

Fristgerecht eingereichte schriftliche Stellungnahmen von Aktionärinnen und Aktionären, die 
im Aktienregister eingetragen sind, oder von deren Bevollmächtigten werden bis spätestens 
10. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ), für alle ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte im Aktionärsportal 
im Bereich „Informationen/Stellungnahmen“ veröffentlicht. 

 

16. Wie kann ich Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis erhalten? 

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten und elektronisch zur 
Versammlung zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten 
können während der Hauptversammlung im Aktionärsportal im Bereich 
„Informationen/Stellungnahmen“ das Teilnehmerverzeichnis abrufen. 

 

http://siemens-healthineers.de/hv
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17. Was mache ich, wenn ich keine Einladung zur Hauptversammlung erhalten habe? 

Möglicherweise lag der Erwerb der Aktien entweder nach dem Termin zum Versand der 
Einladungsschreiben oder das Einladungsschreiben konnte durch die Post nicht zugestellt 
werden. Bitte kontaktieren Sie den Aktionärsservice unter: 

Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals:   
Montag bis Freitag (ausgenommen an Feiertagen) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) 

Telefon: +49 89 30903-6346 
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de 

 
Sollte Ihre Haus-/Depotbank keine Eintragung im Aktienregister veranlasst haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihre Haus-/Depotbank. 

 

18. Wie kann ich mich für den künftigen elektronischen Versand der Einladung zur 
Hauptversammlung registrieren? 

Bei Log-in in das Aktionärsportal können Sie sich direkt über das Dialogfenster „Elektronische 
Kommunikation“ zum elektronischen Versand der Einladung und Unterlagen zur 
Hauptversammlung registrieren. 

Auch zu einem späteren Zeitpunkt können Sie sich im Aktionärsportal im Bereich „e-Services“ 
für den elektronischen Versand der Einladung und Unterlagen zur Hauptversammlung 
registrieren. Hierfür müssen Sie im Aktionärsportal Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen sowie der 
elektronischen Kommunikation zustimmen.  

An gleicher Stelle kann die E-Mail-Adresse im Fall einer Änderung auch aktualisiert oder die 
Einwilligung zum elektronischen Versand widerrufen werden. 

 

19. Kann ich meine Einwilligung zum elektronischen Versand der Einladung zur 
Hauptversammlung widerrufen? 

Sie können die Einwilligung zum elektronischen Versand jederzeit im Aktionärsportal im 
Bereich „e-Services“ widerrufen. Sie erhalten daraufhin im kommenden Jahr die Unterlagen 
zur Hauptversammlung wieder per Post. 

 

20. Was passiert, wenn die Einladung zur Hauptversammlung nicht an die angegebene 
E-Mail-Adresse zugestellt werden kann? 

Sollten wir bei elektronischen Mitteilungen, die wir Ihnen im Rahmen der Einladung zur 
Hauptversammlung zusenden, eine Rückmeldung über die technische Unzustellbarkeit 
erhalten, senden wir Ihnen die Einladung zur Hauptversammlung erneut per Post zu. 

mailto:aktionaersportal@computershare.de

